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Anlage 4.

Flächenwertsätze

pro Quadratmeter allseitig verbauter Geschoßfläche für Gebäude (Bauten) mit harter Dacheindeckung
zur

E r m i t t l u n g des Gebäudewer tes (§ 20).

Für Gebäude (Bauten) mit Stroh-, Schilf-, Dachpappen- oder ähnlicher Dacheindeckung sind
die der baulichen Gestaltung, dem Verwendungszweck und der Ausstattung entsprechenden Flächen-
wertsätze um 20 v. H. zu vermindern. Die Flächenwertsätze für nicht allseitig verbaute Geschoß-
flächen betragen:

Dreiseitig verbaut (einseitig offen) 80 v. H. des entsprechenden Flächenwertsatzes,
Zweiseitig verbaut (zweiseitig offen) 65 v. H. des entsprechenden Flächenwertsatzes,
Einseitig verbaut (dreiseitig offen) 50 v. H. des entsprechenden Flächenwertsatzes,
Terrassen 35 v. H. des entsprechenden Flächenwertsatzes,
Balkons 20 v. H. des entsprechenden Flächenwertsatzes.

Kategor ie A: Mehrstöckige Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude oder gleichartigen Zwecken
dienende Gebäude (Bauten).

Kategor ie B: Ebenerdige oder einstöckige Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude oder gleichartigen
Zwecken dienende Gebäude (Bauten).
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